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sind aber für die Expertenkommission kei-
neswegs verbindlich. Es steht ihr frei, von
diesen drei Modellen abzuweichen und
neue Vorschläge vorzulegen. Für die Ab-
klärung einzelner Fragen können auch
aussenstehende Sachverständige zugezo-
gen werden. Die Frauen dürfte vor allem
interessieren, dass der Rechtsgleichheits-
artikel, Art. 4 der BV, der insbesondere
im Zusammenhang mit den politischen
Rechten sehr unterschiedlich interpretiert
wurde, in der neuen Bundesverfassung
klarer und unmissverständlich formuliert
werden soll. Margrit Baumann

Aufhebung des Pflichtteilrechts
der Geschwister
Einzelinitiative im Kantonsrat
Dr. Carl Decurtins (Zürich) hat mit 10 Mit-
Unterzeichnern eine Einzelinitiative einge-
reicht, die zum Ziele hat, das Pflichtteils-
recht der Geschwister eines kinderlosen
Erblassers, der im Kanton Zürich heimat-
berechtigt war und seinen letzten Wohnsitz
hatte, aufzuheben. Ferner soll der Zürcher,
der ausserhalb seines Kantons Wohnsitz
hat, berechtigt sein, die Erbfolge in seinem
Nachlass dem Recht des Heimatkantons
zu unterstellen, indem er in seinem Testa-
ment einen entsprechenden Vermerk an-
bringt. Da das Zivilgesetzbuch die Rege-
lung des Geschwisterpflichtteilsrechts den
Kantonen überlassen hat, wäre das ent-
sprechende kantonale Gesetz, nämlich das
zürcherische Einführungsgesetz zum Zi-
vilgesetzbuch, zu ergänzen.
Ist eine derartige Änderung des Einfüh-
rungsgesetzes gerechtfertigt? Über die
Frage, ob den Geschwistern eines kinder-
losen Erblassers ein Pflichtteil zustehen
soll oder nicht, kann man geteilter Mei-

nung sein. Mit der vorliegenden Änderung
geht es letztlich weniger um diese Frage,
und zwar deshalb, weil ein verheirateter
Erblasser es schon heute in der Hand hat,
das Erbrecht für seine Geschwister aus-
zuschalten. Er erreicht dies dadurch, dass
er durch einen Ehevertrag den Güterstand
der Gütergemeinschaft herbeiführt. In Tat
und Wahrheit ist dieser Güterstand aber
gar nicht gewollt. Er dient vielmehr einer
Art Umgehung des Erbrechts der Ge-
schwister des verheirateten Erblassers.
Für diese quasi Umgehung des Pflicht-
teilsrechts müssen ein Notar und die Vor-
mundschaftsbehörde mitwirken, für ein
Geschäft also, das an sich einem ganz
anderen Zwecke dient und das ausserdem
für die Ehefrau die Nachteile des Güter-
Standes der Gütergemeinschaft mit sich
bringt, was schliesslich auch bei einer
Scheidung mehr Komplikationen nach sich
ziehen kann, als dies beim Güterstand der
Güterverbindung der Fall ist. Es erscheint
daher als sauberer und ehrlicher, wenn
man einem kinderlosen Erblasser die
Möglichkeit einräumt, seinen Geschwistern
auf dem direkten Wege, nämlich durch
ein Testament, das Erbrecht zu entziehen.
Im Hinblick auf diese Überlegungen recht-
fertigt es sich, die Initiative zu unterstüt-
zen. Es bleibt lediglich noch darauf hin-
zuweisen, dass bereits die Kantone Bern,
Baselstadt, Tessin und die französischen
Kantone einem Erblasser die Möglichkeit
geben, das Erbrecht der Geschwister
durch letztwillige Verfügung auszuschalten.
Die Initiative hat bereits die erste Hürde
überwunden, indem sie am 25. November
1974 die vorläufige Unterstützung von 81
Kantonsräten gefunden hat und dem Re-
gierungsrat zur weiteren Behandlung über-
wiesen worden ist.

Dr. Marlies Näf-Hofmann
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